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RS OGH 1992/9/15 1Ob603/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1992

Norm

ABGB §91 F

ABGB §140 Bc

Rechtssatz

Die einvernehmliche Gestaltung der ehelichen Lebensgemeinschaft durch die Eltern (nur die Mutter geht einer

Beschäftigung nach, der Vater gibt seine auf, um ein Universitätsstudium zu beginnen), wirkt nach Scheidung insofern

nach, als das bei der obsorgebrechtigten Mutter be ndliche Kind, deren Einkommensverhältnisse sich nicht zu ihrem

Nachteil veränderten, vom Vater, der sein Studium zielstrebig betreibt, Unterhalt nicht auf Grund ktiver

Einkommensberechnung begehren kann.
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